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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Produktform : Gemisch
Handelsname : Detaflex 4000
Produktgruppe : Mischung

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen
Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren Informationen verfügbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B-8793 Waregem - Belgium
T + 32 56 62 70 51 - F + 32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - www.dl-chem.com

1.4. Notrufnummer
Notrufnummer : + 32 70 245 245

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Deutschland Giftnotruf der Charité -

Universitätsmedizin Berlin
CBF, Haus VIII
(Wirtschaftgebäude), UG

Hindenburgdamm 30
12203 Berlin

+49 (0) 30 19240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Schwere
Augenschädigung/Augenreizung nicht
klassifiziert
Sensibilisierung der Atemwege,
Kategorie 1

H334

Sensibilisierung der Haut nicht
klassifiziert
Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die
Umwelt
Keine weiteren Informationen verfügbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Zusätzliche KennzeichnungZusätzlich anzugebende Einstufung(en)

Gefahrenpiktogramme (CLP) :

GHS08

Signalwort (CLP) : Gefahr
Gefährliche Inhaltsstoffe : Product der Reaktion zwischen Bis-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und

Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat; 4,4'-
Methylendiphenyldiisocyanat

Gefahrenhinweise (CLP) : H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder
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Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweise (CLP) : P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für

ungehinderte Atmung sorgen.
P342+P311 - Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder
Arzt anrufen.

Unbekannter akuter Toxizität : 36% des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von
unbekannter akuter oraler Toxizität.
38% des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von
unbekannter akuter dermaler Toxizität

2.3. Sonstige Gefahren
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

reaction mass of ethylbenzene and xylene (EG-Nr.) 905-588-0
(REACH-Nr) 01-2119488216-32

2,5 – 10 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4
(Inhalation:vapour), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, iso-alkanes,
cyclic, <2% aromatic
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die
Exposition am Arbeitsplatz gilt

(EG-Nr.) 926-141-6
(REACH-Nr) 01-2119456620-43

1 – 10 Asp. Tox. 1, H304

calcium oxide (CAS-Nr.) 1305-78-8
(EG-Nr.) 215-138-9
(REACH-Nr) 01-2119475325-36

< 2,5 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

chromium oxide
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die
Exposition am Arbeitsplatz gilt

(CAS-Nr.) 1308-38-9
(EG-Nr.) 215-160-9
(REACH-Nr) 01-2119433951-39

< 2,5 Nicht eingestuft

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-
4,4'-diisocyanat
(Anmerkung C)(Anmerkung 2)

(CAS-Nr.) 101-68-8
(EG-Nr.) 202-966-0
(EG Index-Nr.) 615-005-00-9
(REACH-Nr) 01-2119457014-47

0,1 - <1 Carc. 2, H351
Acute Tox. 4 (Inhalation),
H332
STOT RE 2, H373
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317

Product der Reaktion zwischen Bis-(1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und Methyl-
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat

(CAS-Nr.) 1065336-91-5
(EG-Nr.) 915-687-0
(REACH-Nr) 01-2119491304-40

< 0,1 Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=1)

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:
Name Produktidentifikator Spezifische

Konzentrationsgrenzwerte
4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-
4,4'-diisocyanat

(CAS-Nr.) 101-68-8
(EG-Nr.) 202-966-0
(EG Index-Nr.) 615-005-00-9
(REACH-Nr) 01-2119457014-47

( 0,1 ≤C < 100) Resp. Sens. 1, H334
( 5 ≤C < 100) STOT SE 3, H335
( 5 ≤C < 100) Skin Irrit. 2, H315
( 5 ≤C < 100) Eye Irrit. 2, H319

Anmerkung 2 : Die angegebenen Konzentrationen der Isocyanate sind als Gewichtsprozent des freien Monomers, bezogen auf
das Gesamtgewicht des Gemisches, zu verstehen.
Anmerkung C : Manche organischen Stoffe können entweder in einer genau definierten isomeren Form oder als Gemisch
mehrerer Isomere in Verkehr gebracht werden. In diesem Fall muss der Lieferant auf dem Kennzeichnungsetikett angeben, ob
es sich um ein bestimmtes Isomer oder um ein Isomergemisch handelt.
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Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : An die frische Luft bringen. In allen Zweifelsfällen oder bei anhaltendenden

Symptomen, Arzt aufsuchen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Nach Hautkontakt sofort und gründlich mit viel Wasser und Seife abwaschen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei
anhaltenden Symptomen, Arzt konsultieren.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach
Augenkontakt

: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt
konsultieren. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfügbar

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel : Schaum. Kohlendioxid. Löschpulver.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Kohlendioxid. Kohlenmonoxid. Isocyanate. Cyanwasserstoff. Stickoxide.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Schutz bei der Brandbekämpfung : Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemieschutzanzug tragen. (Siehe

Abschnitt 8).

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
Allgemeine Maßnahmen : Umgebung räumen. Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in

geschlossenen Räumen.

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Keine weiteren Informationen verfügbar

6.1.2. Einsatzkräfte
Keine weiteren Informationen verfügbar

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Reinigungsverfahren : Mechanisch aufnehmen (aufwischen, aufkehren) und in geeigneten Behältern zur

Entsorgung sammeln. Zur Entsorgung in  geeigneten, verschlossenen Behältern
aufbewahren. Dieser Stoff und sein Behälter müssen sicher und gemäß den lokalen
Vorschriften entsorgt werden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung".

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Schutzmaßnahmen zur sicheren
Handhabung

: Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Bei der Arbeit geeignete
Schutzkleidung tragen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Keine weiteren Informationen verfügbar

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine weiteren Informationen verfügbar
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter

calcium oxide (1305-78-8)
EU Lokale Bezeichnung Calcium oxide
EU IOELV TWA (mg/m³) 4 mg/m³
EU IOELV STEL (mg/m³) 1 mg/m³
EU Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164
Deutschland Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) 1 mg/m³
Deutschland Spitzenbegrenzung (mg/m³) 2 mg/m³

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, iso-alkanes, cyclic, <2% aromatic
EU IOELV STEL (mg/m³) 1200 mg/m³

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (101-68-8)
EU IOELV TWA (mg/m³) 0,052 mg/m³
EU IOELV TWA (ppm) 0,005 ppm
Deutschland Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) 0,05 mg/m³
Deutschland Spitzenbegrenzung (mg/m³) 0,05 mg/m³

chromium oxide (1308-38-9)
EU IOELV TWA (mg/m³) 2 mg/m³

1.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Lokale Entlüftung oder Atemschutz.

Handschutz:

Bitte beachten Sie die vom Hersteller angegebenen Hinweise zur Durchlässigkeit und Durchbruchzeit

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm

Einweghandschuhe Polyvinylalkohol
(PVA)

EN ISO 374

Augenschutz:

Typ Verwendung Kennzeichnungen Norm

Sicherheitsbrille mit Seitenschutz EN 166

Haut- und Körperschutz:

Schutzanzug

Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen

Gerät Filtertyp Bedingung Norm

Gasfilter Typ A - Organische
Verbindungen mit hohem
Siedepunkt (>65°C), Typ P1,
Typ P2, Typ P3

Bei Konz. in der Luft >
Expositionsgrenzwert

EN 140, EN 136

Begrenzung und Überwachung der Verbraucherexposition:
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Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Sonstige Angaben:

Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit
milder Seife und Wasser waschen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand : Fest
Aussehen : Paste.
Farbe : Gemäß Produktspezifikation.
Geruch : Leicht.
Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar
pH-Wert : Keine Daten verfügbar
Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt : nicht bestimmt
Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar
Siedepunkt : 137 °C
Flammpunkt : ≥ 70 °C ISO 3679
Selbstentzündungstemperatur : ≥ 200 °C
Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar
Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar
Dampfdruck : Keine Daten verfügbar
Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar
Relative Dichte : 1,16 bei 20°C
Löslichkeit : Unlöslich.

Wasser: Unlöslich
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
(Log Pow)

: Keine Daten verfügbar

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar
Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar
Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar
Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar
Explosionsgrenzen : 0,6 – 8 vol %

9.2. Sonstige Angaben
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Keine weiteren Informationen verfügbar

10.2. Chemische Stabilität
Stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Keine Polymerisation.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine - bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.5. Unverträgliche Materialien
Alkohole. Amine. Starke Säuren. Alkalimetalle. Wasser. Erdalkalimetalle.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Keine weiteren Informationen verfügbar
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien

nicht erfüllt)
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien

nicht erfüllt)
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien

nicht erfüllt)

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, iso-alkanes, cyclic, <2% aromatic
LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg (OECD-Methode 401)
LD50 Dermal Kaninchen > 5000 mg/kg (OECD-Methode 402)
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) > 5000 mg/m³ (OECD-Methode 403)

Product der Reaktion zwischen Bis-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und Methyl-1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-piperidylsebacat (1065336-91-5)
LD50 oral Ratte 3230 mg/kg

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (101-68-8)
LD50 oral Ratte > 10000 mg/kg
LD50 Dermal Kaninchen > 9400 mg/kg
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) 0,49 mg/l/4h

reaction mass of ethylbenzene and xylene
LD50 oral Ratte 3523 – 4000 mg/kg
LD50 Dermal Kaninchen 12126 mg/kg
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) 6,35 mg/l/4h

chromium oxide (1308-38-9)
LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg (OECD-Methode 401)
LC50 Inhalation Ratte (Staub/Nebel -
mg/l/4h)

> 5,41 mg/l/4h (OECD-Methode 403)

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft
Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Schwere Augenschädigung/-reizung : Keine Reizwirkung auf Kaninchenaugen bei Auftragen auf die Augen (Aufgrund der

verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)
Zusätzliche Hinweise : (OECD-Methode 405)
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden

verursachen. Nicht eingestuft.
Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien

nicht erfüllt)
Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien

nicht erfüllt)

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfüllt)

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfüllt)

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
wiederholter Exposition

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfüllt)

chromium oxide (1308-38-9)
LOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 2000 mg/kg Körpergewicht/Tag (OECD-Methode 408)

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfüllt)

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität
Ökologie - Wasser : Keine Information verfügbar.
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Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfüllt)

Gewässergefährdend, langfristige
(chronisch)

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfüllt)

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, iso-alkanes, cyclic, <2% aromatic
EC50 Daphnia 1 > 1000 mg/l (OECD-Methode 202)

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (101-68-8)
LC50 Fische 1 ≥ 1000 mg/l
EC50 Daphnia 1 ≥ 1000 mg/l
NOEC (chronisch) ≥ 10 mg/l Daphnia magna (Großer Wasserfloh)

reaction mass of ethylbenzene and xylene
NOEC chronisch Fische 1,3 mg/l
NOEC chronisch Krustentier 0,96 mg/l
NOEC chronisch Algen 0,44 mg/l

chromium oxide (1308-38-9)
LC50 Fische 1 > 10000 mg/l (OECD-Methode 210)
NOEC chronisch Fische 1000 mg/l (OECD-Methode 210)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, iso-alkanes, cyclic, <2% aromatic
Biologischer Abbau 69 % (OECD-Methode 301F)

Product der Reaktion zwischen Bis-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und Methyl-1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-piperidylsebacat (1065336-91-5)
Biologischer Abbau (OECD-Methode 301F)

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (101-68-8)
Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
Biologischer Abbau 28d 0 %

reaction mass of ethylbenzene and xylene
Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Product der Reaktion zwischen Bis-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und Methyl-1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-piperidylsebacat (1065336-91-5)
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
(Log Pow)

2,37 – 2,77 (OECD-Methode 107)

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (101-68-8)
Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH) 200
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
(Log Pow)

4,51

Bioakkumulationspotenzial stark bioakkumulierbar.

reaction mass of ethylbenzene and xylene
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
(Log Kow)

3,16 bei 20°C

Bioakkumulationspotenzial Bioakkumulation unwahrscheinlich.

12.4. Mobilität im Boden

reaction mass of ethylbenzene and xylene
Oberflächenspannung 28,7 mN/m bei 25°C
Ökologie - Boden Schwimmt auf dem Wasser.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Detaflex 4000
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

12.6. Andere schädliche Wirkungen
Zusätzliche Hinweise : Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Verfahren der Abfallbehandlung : Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.
Empfehlungen für Entsorgung ins
Abwasser

: Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.

Empfehlungen für die Produkt-
/Verpackung-Abfallentsorgung

: Einer genehmigten Sammelstelle zuführen. Übergabe an zugelassenes
Entsorgungsunternehmen.

EAK-Code : 08 04 09* - Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder
andere gefährliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-Nummer
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar
14.3. Transportgefahrenklassen
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar
14.4. Verpackungsgruppe
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar
14.5. Umweltgefahren
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar

Keine weiteren Informationen vorhanden.

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

- Landtransport
Nicht anwendbar

- Seeschiffstransport
Nicht anwendbar

- Lufttransport
Nicht anwendbar

- Binnenschiffstransport
Nicht anwendbar

- Bahntransport
Nicht anwendbar

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff
oder das Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Folgende Verwendungsbeschränkungen (Annex XVII) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind anwendbar:
3(a) Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden
Gefahrenstufen oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 entsprechen: Gefahrenklassen 2.1 bis 2.4, 2.6 und 2.7, 2.8 Typen A
und B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 Kategorien 1 und 2, 2.14 Kategorien 1 und 2, 2.15
Typen A bis F

reaction mass of ethylbenzene and xylene

3(b) Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden
Gefahrenstufen oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 entsprechen: Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeinträchtigung der
Sexualfunktion und Fruchtbarkeit sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen
narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, iso-
alkanes, cyclic, <2% aromatic ; Product
der Reaktion zwischen Bis-(1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und
Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidylsebacat ; reaction mass of
ethylbenzene and xylene
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3(c) Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden
Gefahrenstufen oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 entsprechen: Gefahrenklasse 4.1

Product der Reaktion zwischen Bis-
(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidyl)sebacat und Methyl-1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-piperidylsebacat

40. Stoffe, die als entzündbare Gase der Kategorien 1 oder 2, als entzündbare
Flüssigkeiten der Kategorien 1, 2 oder 3, als entzündbare Feststoffe der Kategorie
1 oder 2, als Stoffe und Gemische, die bei Berührung mit Wasser entzündbare
Gase entwickeln, der Kategorien 1, 2 oder 3, als selbstentzündliche (pyrophore)
Flüssigkeiten der Kategorie 1 oder als selbstentzündliche (pyrophore) Feststoffe
der Kategorie 1 eingestuft wurden, und zwar unabhängig davon, ob sie in Anhang
VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführt sind.

reaction mass of ethylbenzene and xylene

56. Methylendiphenyl-Diisocyanat (MDI) 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat;
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

56(a) Methylendiphenyl-Diisocyanat (MDI) Isomere: 4,4’-Methylendiphenyl-
Diisocyanat (MDI)

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat;
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland
Rechtlicher Bezug : WGK 2, Deutlich wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Störfall-

Verordnung)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt
Für die folgenden Stoffe dieses Gemischs wurde eine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt
4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze:
Acute Tox. 4 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 4
Acute Tox. 4 (Inhalation) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4
Acute Tox. 4
(Inhalation:vapour)

Akute Toxizität (inhalativ: Dampf), Kategorie 4

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1
Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1
Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1
Carc. 2 Karzinogenität, Kategorie 2
Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1
Eye Dam./Irrit. Not classified Schwere Augenschädigung/Augenreizung nicht klassifiziert
Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2
Flam. Liq. 3 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3
Resp. Sens. 1 Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1
Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2
Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1
Skin Sens. 1A Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A
Skin Sens. Not classified Sensibilisierung der Haut nicht klassifiziert
STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2
STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
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H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung  (EG) 1272/2008
[CLP]:
Eye Dam./Irrit. Not classified Expertenurteil
Resp. Sens. 1 H334 Berechnungsmethoden
Skin Sens. Not classified Expertenurteil

MSDS Reach Annex II DL-Chem

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie
darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.


